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Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1991 §1 Z1;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 95/19/0077 E 19. September 1996 RS 1 (hier betreffend das AsylG 1997)

Stammrechtssatz

Aus dem Vorgang der Zwangsrekrutierung allein ist für den Asylwerber noch nichts zu gewinnen, weil eine solche ihm

drohende Gefahr ausschließlich aus seinem Geschlecht und Alter resultierte und deshalb nicht unter § 1 Z 1 AsylG

1991 >ele. Ist der Asylwerber jedoch aus der militärischen Ausbildung durch die Rebellentruppen ge@ohen und wurde

ihm daraufhin von diesen eine feindliche politische Gesinnung unterstellt, so kommt wohlbegründete Furcht vor

Verfolgung iSd FlKonv in Frage. Denn im Gegensatz zu jemanden, der sich einer allgemeinen Wehrp@icht seines

Heimatstaates durch Desertion entzieht, >ndet eine Zwangsrekrutierung durch eine rebellierende Gruppe ihre

rechtliche Deckung nicht im grundsätzlichen Recht eines souveränen Staates, seine Angehörigen zu

Militärdienstleistung zu verp@ichten und einzuziehen. Daher ist für die Desertion aus einer Zwangsrekrutierung durch

rebellierende Gruppen auch nicht jener Maßstab anzulegen, der für die Verweigerung der Ableistung des staatlichen

Militärdienstes und etwaigen daraus drohenden Strafen anzulegen ist.
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